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Rechtsnormen zugunsten iles Angeklagten.
§ 339

Die Verletzung von Rechtsnormen, welche lediglich zu
gunsten des Angeklagten gegeben sind, kann von der 
Staatsanwaltschaft nicht zu dem Zwecke geltend gemacht 
werden, um eine Aufhebung des Urteils zum Nachteile 
des Angeklagten Iherbeizuführen.

Besonderheit bei Sprungrevision.
§ 340

ln den Fällen, in denen die Revision statt der Berufung 
eingelegt wird (§ 335), kann die Revision wegen Verlet
zung einer Rechtsnorm über das Verfahren nur auf Ver
letzung der Vorschrift des § 358 gestützt werden.

Anm.: Vergl. Art. 2 § 1 Nr. 1 der NotVO vom 14. Juni 1932, abgedruckt 
nach § 312.

Einlegung.
§ 341

(1) Die Revision muß bei dem Gerichte, dessen Urteil 
angefochten wird, binnen einer Woche nach Verkündung 
des Urteils zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schrift
lich eingelegt werden.

(2) Hat die Verkündung des Urteils nicht in Anwesen
heit des Angeklagten stattgefunden, so beginnt für diesen 
die Frist mit der Zustellung.

Einlegung und Wiedereinsetzungsgesuch.
§ 342

(1) Der Beginn der Frist zur Einlegung der Revision 
wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß gegen ein auf Aus
bleiben des Angeklagten ergangenes Urteil eine Wieder
einsetzung in den vorigen Stand nachgesucht werden kann.

(2) Stellt der Angeklagte ein Gesuch um Wiedereinset
zung in den vorigen Stand, so wird die Revision dadurch 
gewahrt, daß sie sofort für den Fall der Verwerfung 
jenes Gesuchs rechtzeitig eingelegt und begründet wird.


